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Interinstitutionelle Zusammenarbeit (IIZ) 
Genehmigung Jahresbericht 2024 
  

1. Erwägungen 

Die Struktur der Interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) koordiniert und steuert die Integrati-
onsförderung im Kanton Solothurn. Die IIZ-Struktur besteht insbesondere aus der IIZ-Leitung, 
dem IIZ-Entwicklungs- und Koordinationsgremium und der IIZ-Geschäftsstelle. Mit RRB 
Nr. 2020/1317 vom 15. September 2020 beauftragte der Regierungsrat das heutige Amt für Ge-
sellschaft und Soziales (AGS) mit der Leitung der IIZ-Geschäftsstelle. Ihre Aufgabe ist die Besor-
gung der Geschäftsführung der kantonalen IIZ-Struktur. Hierzu zählt auch die Berichterstattung 
an die übergeordneten IIZ-Gremien, welche in Form eines Jahresberichts erfolgt. 

Der Jahresbericht wurde vom IIZ-Entwicklungs- und Koordinationsgremium zustimmend zur 
Kenntnis genommen und den Mitgliedern der IIZ-Leitung an der Sitzung vom 22. April 2025 vor-
gestellt. 

2. Beschluss 

Vom Jahresbericht 2024 der IIZ-Geschäftsstelle wird Kenntnis genommen. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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